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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung und Stadtplanung 611/212/2013 
 

Eingabe der Eisenbahnfreunde Erlangen-Bruck an den Stadtrat gem. Art. 56 Abs. 3 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

17.09.2013 Ö Gutachten vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

15.10.2013 Ö Gutachten vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

12.11.2013 Ö Gutachten verwiesen 

Stadtrat 28.11.2013 Ö Beschluss mehrheitlich angenommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Rechtsamt  
 
 
 

I. Antrag 
Die Eingabe an den Stadtrat gemäß Art. 56 Abs. 3 der Eisenbahnfreunde Erlangen-Bruck vom 
7. Februar 2013 diente dem Stadtrat zur Kenntnis. Auf Grund des Sachberichtes besteht kein 
Handlungsbedarf. 

Die Eingabe ist hiermit abschließend bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Nach Art. 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) hat jeder Gemeinde-
einwohner das Recht, sich mit Eingaben und Beschwerden an den Gemeinde- bzw. Stadtrat zu 
wenden. Hiervon haben die Eisenbahnfreunde Erlangen-Bruck mit Schreiben vom 7. Februar 
2013 Gebrauch gemacht, indem ihr Schreiben vom 24. Januar 2013 als Eingabe an den Stadt-
rat zu behandeln sei (Anlagen 1 und 2). 

Inhaltlich zusammengefasst rügen die Beschwerdeführer, dass die Stadt Erlangen ihren Zusi-
cherungen aus dem Eingemeindungsvertrag mit der Marktgemeinde Bruck aus dem Jahr 1924 
nicht nachkomme: Gemäß § 2 sei die Stadt Erlangen verpflichtet, die Bahnstation Bruck min-
destens so zu erhalten wie sie dermalen besteht. Auf Grund dessen hätte die Stadt Erlangen 
bei der Schließung der Bahnhofsgaststätte im Jahr 1963 ebenso schon tätig werden müssen 
wie bei der Demontage des alten Bahnhofsschildes im Jahr 1998. Darüber hinaus solle nun die 
Stadt Erlangen für die Weiternutzung des Bahnhofes für Reisende z.B. durch Wiedereröffnung 
des Wartesaals mit WC-Anlagen Sorge tragen.  

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 

 Vorbemerkung 
Die Beschwerdeführer haben zum viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke Einwendungen erho-
ben, die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erörtert wurden und zu denen das Eisen-
bahnbundesamt im Planfeststellungsbeschluss eine Abwägungsentscheidung getroffen hat. 
Fernerhin haben die Beschwerdeführer auch im Zuge der Aufstellung des 1. Deckblattes zum 
Bebauungsplan Nr. 339 – Am Brucker Bahnhof – mit integriertem Grünordnungsplan sowohl in 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung als auch während öffentlichen Auslegung Stellung 
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genommen. Der UVPA und der Stadtrat haben diese Stellungnahmen jeweils in ihren Sitzun-
gen vom 20. September 2011 (Billigungsbeschluss) bzw. 29. November 2012 (Satzungsbe-
schluss) behandelt. 

 Ansprüche aus dem Eingemeindungsvertrag 
Der Eingemeindungsvertrag zwischen der Stadt Erlangen und der Marktgemeinde Bruck wurde 
im Jahr 1924 geschlossen. Inwieweit konkrete Ansprüche aus Eingemeindungsverträgen nach 
so langer Zeit noch geltend gemacht werden können, ist umstritten. Das Bayerische Staatsmi-
nisterium des Innern hat mit Schreiben vom 29.10.1999 die Auffassung vertreten, dass Einge-
meindungsverträge nur den Charakter von Übergangsregelungen haben dürfen. Eine fortdau-
ernde Wirkung der Verträge könnte das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde unzulässig ein-
schränken, gegen den Gleichheitssatz und gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit verstoßen. Das Ministerium geht deshalb davon aus, dass der aufnehmenden 
Gemeinde nach Ablauf von ca. 25 Jahren ein Festhalten an den Verpflichtungen nicht mehr 
zugemutet werden könne. 
Der Eingemeindungsvertrag ist des Weiteren kein allgemeingültiger Rechtssatz, vielmehr müs-
sen die dort geregelten Ansprüche vom Berechtigten erst geltend gemacht werden. Ungeach-
tet der Frage, wer zur Vertretung der beigetretenen Gemeinde Bruck berechtigt ist, kommen 
die Beschwerdeführer als einzelne Bürger oder Bürgergruppierung als Vertreter in jedem Fall 
nicht in Betracht. 

 Die Bahnstation Erlangen – Bruck im Eingemeindungsvertrag  
Der § 2 des Eingemeindungsvertrages lautet vollständig: 

„Der Stadtrat verpflichtet sich, anzustreben, dass die Bahnstation Bruck mindestens so 
erhalten bleibt wie sie dermalen besteht und dass die postalischen Verhältnisse keine 
Verschlechterung erfahren, vielmehr die Postzustellung ebenso geregelt wird, wie in 
Erlangen.“ 

Regelungen, die mit der Änderungsmaßnahme in Zusammenhang stehen, können in Einge-
meindungsverträgen grundsätzlich getroffen werden. Der Erhalt der örtlichen Bahnstation ist 
einer solchen Regelung zugänglich. 
Unrichtig ist hingegen die Behauptung der Beschwerdeführer, dass die Erhaltung und Nutzung 
der Bahnstation im damals baulich vorhandenen und eisenbahnbetrieblich durchgeführten Um-
fang durch die Stadt Erlangen zugesichert wurde. Denn die zurückhaltende Formulierung  
– die Erhaltung wird „angestrebt“ – dürfte dem Umstand Rechnung tragen, dass die Stadt we-
der Eigentümerin des Bahnhofsgebäudes noch Betreiberin der Bahnstrecke war (und bis heute 
ist). 
Dennoch berücksichtigt die Stadt Erlangen in ihren städtebaulichen Überlegungen nicht nur 
den Erhalt des historischen Bahnhofsgebäudes und übernimmt dieses Einzeldenkmal nach-
richtlich in den o.g. Bebauungsplan, sondern stärkt darüber hinaus die Funktion des Bahnhal-
tepunktes durch die mittlerweile im Bau befindliche stadtteilverbindende Fuß- und Radwege-
verbindung für den heutigen Stadtteil Bruck im Kontext der städtebaulichen Neuordnung des 
ehem. Friesecke & Höpfner – Geländes und des viergleisigen Ausbaus der Bahnstrecke durch 
die Deutsche Bahn AG mit erheblichen finanziellen Eigenmitteln.  
Aus Sicht der Verwaltung kommt die Stadt daher in der Sache der Intention des Eingemein-
dungsvertrages auch nach ca. 90 Jahren nach. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

 
3. Prozesse und Strukturen 

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
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4. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
Anlage 1 Schreiben der Eisenbahnfreunde Erlangen-Bruck vom 7. Februar 2013  
Anlage 2 Schreiben der Eisenbahnfreunde Erlangen-Bruck vom 24. Januar 2013 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
17.09.2013 
 
Protokollvermerk: 
 
Herr Stadtrat THALER stellt den Antrag, die Vorlage als ‚Einbringung’ zu behandeln. 
 
Referat VI, Herr WEBER, sagt zu, beim Eigentümer anzufragen, welche Planungen beabsichtigt 
sind. 
 
 
gez. Aßmus gez. Weber 
Vorsitzende Berichterstatter 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
15.10.2013 
 
Protokollvermerk: 
Herr StR Thaler beantragt, dass dieser TOP nur eingebracht wird. Darüber hinaus beantragt Herr 
StR Thaler, dass vorab eine Ortsbegehung stattfinden soll. 
Dieser Antrag wird einstimmig mit 12 : 0 Stimmen angenommen.  
 
 
gez. Volleth gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
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Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
12.11.2013 
 
Protokollvermerk: 
Herr Stadtrat Thaler stellt den Antrag, in der UVPA-Sitzung kein Gutachten zu fassen, sondern 
die Vorlage unmittelbar in der Sitzung des Stadtrates am 28. November 2013 zu behandeln. 
 
Bis dahin sind die im Rahmen der Ortsbesichtigung (TOP 2) aufgetretenen Fragen zum Beispiel  
  
1. inwieweit ist die Deutsche Bahn AG als Mieterin des nördlichen besetzten Bahnhofs- 
    teils mit  den im Winter beheizten Räumen bereit, den Wartesaal und die Toiletten für 
    ihre Reisenden zu öffnen, 
 
2. wie dies bei eventuell gleicher Sach- und Rechtslage auch in Weißenburg (Bay)  
    erreicht wurde, 
 
3. ob der neue Eigentümer unter Hinweis auf die bestehende Rechtslage zur Öffnung 
    des Wartesaals bereit ist, 
 
zu beantworten.  
 
 
Der Antrag wird mit 14 : 0 Stimmen angenommen. 
 
 
gez. Aßmus gez. Weber 
Vorsitzende Berichterstatter 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 28.11.2013 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Eingabe an den Stadtrat gemäß Art. 56 Abs. 3 der Eisenbahnfreunde Erlangen-Bruck vom 
7. Februar 2013 diente dem Stadtrat zur Kenntnis. Auf Grund des Sachberichtes besteht kein 
Handlungsbedarf. 

Die Eingabe ist hiermit abschließend bearbeitet.  
 
 
mit 43  gegen 5   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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